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Herr Minister Glos, 

Herr Präsident Heitzer, 

Exzellenzen, 

Herren Präsidenten der Wettbewerbsbehörden und Gerichte, 

Damen und Herren Abgeordnete, 

Damen und Herren. 

 

Wenn gelegentlich behauptet wird, „Wettbewerb habe keine 

Lobby“, dann ist zumindest der heutige Tag ein guter 

Gegenbeweis. 

 

50 Jahre Bundeskartellamt und 50 Jahre Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen:  

 

ein beeindruckendes Jubiläum!  

 

Im Namen der Wirtschaft gratuliere ich sehr herzlich!  

Und ich verbinde dies mit einem herzlichen Dank.  

 

Herr Präsident,  

 

der BDI als Dachverband der industriellen Interessenvertretung steht 

voll und ganz hinter Ihnen und Ihrer Aufgabe.  

 

Ich weiß: Das war nicht immer so.  

 

In den ersten zehn Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

hatten sich die deutsche Wirtschaft und der BDI gegen ein Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgesprochen.  
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Bundeswirtschaftsminister gingen der Verabschiedung des Gesetzes  

voran.  

 

In unseren Archiven hüten wir den Schriftwechsel zwischen Ludwig 

Erhard und dem damaligen Präsidenten des BDI, Fritz Berg. 

Spannende Lektüre! 

 

Die Herren stritten sich über die Frage:  

Soll ein prinzipielles Kartellverbot angestrebt werden, oder soll nach 

dem Muster der Kartellverordnung von 1923 nur eine 

Missbrauchsregelung vorgesehen werden?  

 

Der Gesetzgeber entschied sich 1957 schließlich, wie wir wissen, für 

das Kartellverbot. Und das GWB galt fortan als „Grundgesetz der 

Sozialen Marktwirtschaft“.  

 

Der BDI und die deutsche Wirtschaft erkennen seit vielen 

Jahrzehnten das  

GWB als Garanten eines freiheitlichen Ordnungsrahmens für die 

deutsche Wirtschaft an.  

 

Unsere Unternehmen wissen, dass Wettbewerb der Schlüssel für 

Wachstum und Wohlstand ist.   

Jenseits aller Diskussionen und Überlegungen in Einzelfragen.  

 

Und wenn der überwiegende Teil der Fraktionen im Deutschen 

Bundestag diese Auffassung teilt, dann ist das auch Ausdruck des 

Vertrauens, das dem GWB und dem Bundeskartellamt  – als seinem 

Hüter – entgegengebracht wird. 
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die Bedeutung einer Wettbewerbsbehörde in der Marktwirtschaft ist 

abhängig von der gesetzlichen Grundlage. Und vom politischen 

Rückhalt.  

 

Ich habe aber den Eindruck, dass der Begriff „Wettbewerb“ in 

letzter Zeit für viele offensichtlich an Glanz eingebüßt hat.  

 

Als Gegenpol erscheint immer häufiger der Begriff „Gerechtigkeit“.  

 

Dabei ist es gerade der Wettbewerb, der Gerechtigkeit schafft. 

Nämlich Leistungs-Gerechtigkeit.  

 

Lieber Herr Glos,  

ich ermuntere Sie, hier noch öfter die mahnende Stimme der 

Nachfahren Ludwig Erhards zu erheben.  

 

Vorschnelle Gesetze sind jedenfalls aus meiner Sicht der falsche 

Weg. Beispielsweise wenn es um vermeintliche „Heuschrecken“ 

oder „Ausverkauf durch ausländische Staatsfonds“ geht.  

 

Ein weiteres Beispiel, das mich nachdenklich macht, diesmal auf EU-

Ebene:  

 

Im künftigen Reformvertrag der Europäischen Union fehlt im 

Vertragstext das Bekenntnis zu einem „Binnenmarkt mit freiem und 

unverfälschtem Wettbewerb“.  

 

Nur in einer Protokollnotiz findet sich noch ein Bekenntnis zu 

einem System, das den Wettbewerb vor Verfälschungen schützt. 

Die Notiz ist zwar rechtlich bindend.  

 

Aber der Ort der Erwähnung sagt schon etwas über den 

Stellenwert aus!  
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Das macht mir Sorge. Denn im Ergebnis ist das eine Abwertung 
des Wettbewerbsprinzips!  

 

 

Meine Damen und Herren,  

 

die Beispiele zeigen: Der Jubilar kann stolz sein.  

Aber er darf sich nicht ausruhen!  

 

Die ersten erfolgreichen 50 Jahre des Kartellamtes müssen Auftrag 

sein, die Rolle der Wettbewerbsaufsicht im 21. Jahrhundert weiter zu 

reflektieren und gegebenenfalls fortzuentwickeln.    

 

Ich denke an Europäisierung, Internationalisierung und 

Globalisierung. 

 

Eine neue Verständigung über das Ziel des Wettbewerbs scheint mir 

ebenso notwendig wie eine Diskussion über die Grenzen des 

Instrumentariums.  

 

Dazu von mir einige Anmerkungen und Anregungen: 

 

Die Tätigkeit des Bundeskartellamtes ist klassische 

„Eingriffsverwaltung“.  

 

Wenn der Staat Phänomene erkennt, die den Wettbewerb 

schädigen oder hindern, greift er ein.   

 

Ziel ist eben immer die behördliche Durchsetzung des 

Wettbewerbsprinzips.   

 

In letzter Zeit beobachte ich immer mehr politische Tendenzen, 

das Wettbewerbsrecht neu auszurichten. Einseitig … zugunsten 

von Konsumentenwohlfahrt oder anderen politischen Zielen.  
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Ich will das gerne illustrieren:  

 

Die Institutionen der Europäischen Union beraten derzeit in 

verschiedenen Politikfeldern über die weitere Stärkung von 

Mechanismen kollektiver Rechtsdurchsetzung neben der 

behördlichen Eingriffskompetenz.  

 

So überlegt die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen 

Kommission,  

kollektive Schadenersatzklagen europaweit zu ermöglichen. 

Ähnliche Überlegungen stellt die Generaldirektion an, die für den 

Verbraucherschutz zuständig ist.   

 

Diese Instrumente sollen wirklichen oder vermeintlichen Mängeln 

beim Zugang zum Recht und bei der Rechtsdurchsetzung abhelfen. 

Vor allem im Kartellrecht.  

 

Geht es hier wirklich um eine angeblich längst überfällige 

Ergänzung der bestehenden Rechtsschutzsysteme?  

Oder vielmehr um eine Abwälzung behördlicher Aufgaben auf 

Private? Mit bedenklichen Konsequenzen für das Rechtssystem 

insgesamt…   

 

Die Privaten können nicht als „Hilfssheriffs“ der zuständigen 

Behörden dienen.  
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hier können Sie sich auf die Unternehmen der deutschen Industrie 

als Fürsprecher der behördlichen Wettbewerbsaufsicht verlassen.  

 

Die Erfahrungen mit „class actions“ in den Vereinigten Staaten 

führen den Unternehmen klar vor Augen, was eine massive 

Zunahme der Klageaktivitäten von Gruppen und Verbänden mit 

sich bringen könnte.  

 

Im Ergebnis zählt oft nicht mehr, ob eine Klage zu Recht erhoben 

wurde. Dies wird fast nie letztinstandlich durch Gerichte 

entschieden.  

 

Wohl aber werden so auch unbescholtene Unternehmen massiv 

unter Druck gesetzt, und das Missbrauchspotenzial erreicht 

bedenkliche Ausmaße. Und ja, ich weiß, es gibt öffentliche 

Schwüre, das sei für Europa nicht gewollt.  

 

Aber dies steht im auffälligen Gegensatz zu Papieren und 

Entwürfen!  

 

Auch die in den Vereinigten Staaten gemachten Erfahrungen mit 

dem Private Enforcement sind nicht von vorneherein 

nachahmenswert. Und auch nicht ohne weiteres auf das 

europäische System übertragbar. Weil in Europa Kartelle 

hauptsächlich von den Behörden verfolgt werden, die – im 

Gegensatz zu den Behörden in den USA – hohe Geldbußen 

verhängen können.   

 

Ich habe Sorge, dass kollektive Instrumente der 

Rechtsdurchsetzung das prozessuale Gleichgewicht einseitig 

zugunsten der Kläger verschieben könnten.  

Das schafft Rechtsunsicherheit für unsere Unternehmen.  

Das führt zu Kosten, die letztendlich der Verbraucher tragen muss.  
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Es geht nicht um Schutz von Kartellsündern, es geht um 

rechtsstaatliches Augenmaß.  

 

Auch hier wird deutlich: Der Wettbewerb wird nicht mehr als Ziel  

per se angestrebt, sondern dient vorrangig als Mittel zur Erreichung 

anderer Ziele.  

 

Natürlich dient Wettbewerb am Ende dem Konsumenten.  

 

Aber Konsumentenwohlfahrt entsteht nach wirtschaftlichem 

Verständnis als Ergebnis des funktionierenden Wettbewerbes und 

nicht als gesellschaftspolitische Vorgabe.    
 

Es muss zu allererst darum gehen, die Marktkräfte per se frei zu 

entfalten.  

 

Mein Zwischenfazit:  
 

Die nationalen Wettbewerbsbehörden müssen sich dringend mit 

dem geschilderten politischen Paradigmenwechsel 
auseinandersetzen. 

 

Meine Damen und Herren,   

 

mit der siebten Novelle des GWB sind eine Reihe von europäischen 

Vorgaben in das Kartellgesetz übernommen worden.  

 

Zugleich sind sektorale Besonderheiten aus dem Gesetz 

verschwunden. Das war auch richtig.   

 

Die Netzinfrastrukturmärkte zum Beispiel unterliegen nun der 

spezifischen Marktöffnungsregulierung durch die Bundesnetzagentur 

– einverstanden!  
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wieder im GWB regeln zu wollen.  

 

So ist das Missbrauchsinstrumentarium für die Strom- und 

Gasmärkte zugeschärft worden, indem die Preisaufsicht über 

Energieversorger erfasst wird.  

 

Ein Sondertatbestand mit komplizierten Vermutungsregeln.  

Ich habe die Norm jedenfalls auf Anhieb nicht verstanden… 

 

Aber:  

 

Fehlentwicklungen auf Märkten, deren Ursachen nicht in der 

Wettbewerbsordnung liegen, sondern politisch indiziert sind,  

kann das Kartellrecht nicht reparieren!  

 

Und Kostentreiber auf Gas- und Strommärkte sind vor allem durch 

die Politik verursachte Preisbelastungen! 

 

Nun haben Sie sich, sehr geehrter Herr Dr. Heitzer,  

 

wie Ihre Vorgänger, sehr engagiert für die Belebung des 

Wettbewerbs auf den Strom- und Gasmärkten ausgesprochen.  

Ganz zu Recht.  

 

Warnen möchte ich aber davor, vorschnell Zustimmung zu 

Vorschlägen zu signalisieren, wie sie aus Hessen oder aus Brüssel 

kommen. Stichwort “Entflechtung“.   

 

Die Zukunft der deutschen Wettbewerbsbehörden liegt nach meiner 

festen Überzeugung nicht darin, sich auf die Organisationsstruktur 

der Unternehmen im Geltungsbereich des GWB zu konzentrieren. 

 

Mal ganz abgesehen von verfassungsrechtlichen Fragen:   
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Binnenmarktes auch im Strom- und Gasbereich.  

 

Der belebt den Wettbewerb!   

 

Meine Damen und Herren, 

 

wenn Wettbewerbspolitik sich nicht mehr als Ordnungspolitik 

versteht, sondern lediglich als Beitrag zur „Consumer Welfare“,  

gerät sie in einen Spagat, den sie schwer lange durchhalten kann.   

 

Dabei ist das Bundeskartellamt – auch in Zeiten der Globalisierung – 

wichtiger denn je.    

 

Walter Eucken hat einmal gesagt:  

 

„Das Kartellamt - damals Monopolamt –  

ist ebenso unentbehrlich wie der Oberste Gerichtshof“.  

 

Im Namen der Wirtschaft noch einmal herzliche Gratulation. Ich 

wünsche diesem Amt weiter eine glückliche Hand und eine 

kraftvolle Stimme.  

 

Ad multos annos!  


